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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1991

Norm

ARHG §11

ARHG §70

Rechtssatz

Eine Auslieferung zur Strafverfolgung und Bestrafung durch den ersuchten Staat bedeutet der Sache nach die Aufgabe

des diesem Staat gegen den Ausgelieferten zustehenden Strafverfolgungsrechtes und stellt somit im Ergebnis einen

Verzicht auf die Ausübung eines Hoheitsrechtes dar. Wenn zwischen zwei Staaten durch einen Vertrag die gegenseitige

Auslieferung von Personen unter bestimmten Voraussetzungen zugesichert wird, so besagt dies keineswegs, daß die

Auslieferung einer Person nur bei Vorliegen der vertraglich festgesetzten Voraussetzungen bewilligt werden darf. Ein

Auslieferungsvertrag begrenzt nämlich in der Regel nur den Umfang der vertraglichen Verp6ichtungen der

Vertragspartner zur Auslieferung; er steht aber einer Auslieferung über den durch den Auslieferungsvertrag

gezogenen Umfang hinaus keineswegs entgegen (vgl KH 1340).
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Beisatz: Hier: Auf Grund des Auslieferungsvertrages zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten

Staaten von Amerika nach Maßgabe des in Art II dieses Vertrages angeführten Deliktskataloges. (T1)
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